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Zitat von Volker_D

Das Recht wurde doch genannt. Schulveranstaltung. Die Schulveranstaltung läuft vom
Beginn der Fahrt bis zum Ende. Kann man aber immer ganz gut beim Antrag der
Klassenfahrt sehen. Auf dem Antrag steht doch drauf von wann bis wann die
Klassenfahrt geht.

Also Schulveranstaltung ist eine Bezeichnung und keine Rechtsquelle. Wir haben eine
Verfassung, wir haben Gesetze, Rechtsverordnungen, Erlasse, etc.

Ein Erlass oder eine Rundverfügung wo auch immer der Text über Schulfahrten zitiert wurde,
steht in der Normenhierarchie (fast) ganz unten. An oberste Stelle steht die Verfassung und
damit die Grundrechte. Selbst wenn der Text so auszulegen wäre, dass er sich auf die Freizeit
von volljährigen Schülern bezieht, was ich bezweifle, könnte er nicht Grundrechts aussetzen.
Als Lehrkraft bin ich ebenfalls in erster Linie der Landesverfassung und als zweites den
Gesetzen verpflichtet. Entsprechend müsste ich ggf. remonstrieren und Rechtsklarheit erhalten.

Im Zweifel müsste ein Gericht entscheiden, ob entsprechende Grundrechtseingriffe
angemessen sind. Dafür sehe ich bisher in den Bereich Zeit zur freien Verfügung und
erwachsene Schüler keinerlei Argumente.
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